
 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  

der GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG 

 
1. Allgemeines, Geltungsbereich 
 
1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit 

unseren Kunden (nachfolgend auch „Käufer“ genannt), sofern es sich bei diesen um Unternehmer i. S. d. § 14 
BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. 
Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen 
(„Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 
BGB).  
 
1.2 Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 
ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, 
wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 
 
1.3 Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des 

Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung 
auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 
 
1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, 

Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche 
Bestätigung maßgebend. 
 
1.5 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine 

derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar 
abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 
 
1.6 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber 

abzugeben sind (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Unsere Handelsvertreter oder sonstigen Vertriebsmittler sind zur 
Entgegennahme für an uns gerichtete Erklärungen grundsätzlich nicht berechtigt. 
 
1.7 Ohne unsere ausdrückliche Zustimmung darf der Käufer seine Ansprüche gegen uns nicht auf Dritte 

übertragen. 
 
2. Vertragsschluss 

 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern wir sie nicht ausdrücklich schriftlich als 

verbindlich kennzeichnen. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z. B. 
Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige 
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. Eigentums- und 
Urheberrechte an den vorbezeichneten Unterlagen bleiben vorbehalten. Die Unterlagen sind vom Käufer 
vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe an Dritte darf nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erfolgen. 
Bei Zuwiderhandlungen uns ist der Käufer zum Schadensersatz im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
verpflichtet. Wenn ein Auftrag nicht zustande kommt, sind überlassene Unterlagen vom Empfänger an uns 
zurückzusenden. 
 
2.2 In Angeboten zu Sonderventilen und nach Mustern und Zeichnungen angegebene Preise setzen voraus, dass 

die genannten Sorten und Mengen ungekürzt zur Bestellung kommen. 
 
2.3 Für den Fall, dass wir ein Angebot ausdrücklich schriftlich als verbindlich kennzeichnen, sind wir  für eine 

Dauer von 3 Werktagen ab Abgabe des Angebotes an dieses gebunden, sofern sich aus dem Angebot selbst 
nichts anderes ergibt. 
 
2.4 Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der 

Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 4 Wochen nach 
seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B.  durch Auftragsbestätigung) 
oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.  
 
 



 

 
 
 
3. Lieferfrist und Lieferverzug 
 
3.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies 

nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 4 Wochen ab Vertragsschluss. 
 
3.2 Im Fall höherer Gewalt oder bei Eintritt unvorhersehbarer, außergewöhnlicher Ereignisse, die wir ohne 

eigenes Verschulden nicht abwenden konnten (auch wenn sie beim Vorlieferanten eingetreten sind), z. B. Streik, 
Aussperrung, Betriebsstörungen, nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Ausschuss bei 
einem wichtigen Arbeitsstück, behördlichen Anordnungen o.ä. verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der 
Behinderung zzgl. einer angemessenen, unseren betrieblichen Erfordernissen gerecht werdenden Anlaufzeit. 
Dauert die Behinderung länger als zwei Monate oder wird uns die Lieferung oder Leistung unmöglich, sind beide 
Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
3.3 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich i.ü. nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber 

eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. 
 
3.4 Die Mängelrechte des Käufers gem. Ziff. 6 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei 

einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. wegen Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder 
Nacherfüllung), bleiben unberührt. 
 
4. Lieferung, Gefahrübergang und Annahmeverzug 
 
4.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. 

Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt 
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung 
(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Die Wahl des 
Transportweges und der Transportmittel erfolgt dabei nach ordnungsgemäßem Ermessen, wobei wir nicht für die 
billigste und schnellste Lieferung garantieren. 
 
4.2 Teillieferungen in zumutbarem Umfang sind zulässig. 

 
4.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der 

Übergabe der Ware auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung 
der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 
oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im 
Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts 
entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 
 
4.4 Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere 

Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus 
entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen 
wir eine pauschale Entschädigung von 0,5 % der Gesamtrechnungssumme pro angefangener Kalenderwoche bis 
zu einem Gesamthöchstbetrag in Höhe von 5 % der Gesamtrechnungssumme, beginnend mit dem vereinbarten 
Liefertermin bzw. – mangels einer solchen Vereinbarung – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. 
Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von 
Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Rücktritt, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist 
aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass uns 
überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
 
4.5 Eine etwaige Rückgabe von Waren ist uns vorab schriftlich, per Fax oder E-Mail mitzuteilen, sodass wir eine 

entsprechende Warenrücknahmenummer erstellen und an den Käufer übersenden können. Waren ohne eine 
entsprechende Warenrücknahmenummer können von uns nicht entgegengenommen werden.  
 
5. Preise, Zahlung, Leistungsfähigkeit und Gegenrechte des Käufers 
 
5.1 Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

aktuellen Preise, und zwar ab Werk, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Beim Versendungskauf trägt der Käufer die 
Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. von ihm gewünschten Transportversicherung. Sofern wir 
nicht die im Einzelfall tatsächlich entstandenen Transportkosten in Rechnung stellen, gilt eine 
Transportkostenpauschale (ausschließlich Transportversicherung) i. H. v. 30 € als vereinbart. Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. 
 
5.2 Zahlungen sind schuldbefreiend nur an uns zu leisten. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 30 

Tagen nach Rechnungsdatum in bar ohne jeden Abzug. 
 



 

 
 
 
5.3 Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während 

des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz (derzeit 9 Prozentpunkte über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB) zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens vor. Unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) 
bleibt unberührt. 
 
5.4 Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch 

rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers 
insbesondere gem. Ziff. 6.7 dieser AVB unberührt. 
 
5.5 Erhalten wir, sofern wir vorleistungspflichtig sind, nach Vertragsabschluss Kenntnis von Tatsachen über eine 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers, insbesondere über eine wesentliche Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Käufers - z.B. durch Zwangsvollstreckung, Insolvenz, Zahlungseinstellung, 
Geschäftsauflösung oder wenn der Käufer fällige Rechnungen mehrmals trotz Mahnung nicht bezahlt - können 
wir, wenn die Tatsachen geeignet sind unseren Anspruch auf die Gegenleistung zu gefährden, die uns 
obliegende Leistung verweigern. Das Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn die Gegenleistung bewirkt oder 
Sicherheit für sie geleistet ist. Wir können eine angemessene Frist bestimmen, in welcher der Käufer Zug um Zug 
gegen die Leistung nach seiner Wahl die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat. Nach 
erfolglosem Ablauf der Frist können wir vom Vertrag zurücktreten. 
 
5.6 Angebotene Wechsel nehmen wir nur aufgrund besonderer Vereinbarung und lediglich zahlungshalber 

herein. Wechsel können nur hereingenommen werden, wenn sie ordnungsgemäß versteuert und rediskontfähig 
sind. Ihre Annahme erfolgt unter Vorlage und Protest. Gutschriften für Wechsel und Schecks gelten vorbehaltlich 
des Eingangs und abzüglich der Wechselspesen und -auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem der 
Verkäufer über den Gegenwert verfügen kann. Wenn der Verkäufer Wechsel in Zahlung nimmt, trägt der Käufer 
die Wechselkosten und die Kosten aus einer möglichen Diskontierung. 
 

 
6.Haftung für Mängel 
 
6.1 Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie 

unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften 
bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB). 
 
6.2 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene 

Vereinbarung.  
 
6.3 Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein 

Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen sonstiger Dritter (z. B. 
Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung. 
 
6.4 Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen gem. §377 HGB geschuldeten 

Untersuchungs- und Prüfungspflichten nachgekommen ist. Der Kunde hat uns Mängel unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 3 Werktagen nach Wareneingang am Empfangsort schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei 
sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden, sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 
Werktagen nach der Entdeckung zu rügen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt. 
 
6.5 Bei eventueller Mangelhaftigkeit der Ware und bei eventuell mangelhaft ausgeführten Werkverträgen kann 

nach unserer Wahl Beseitigung des Mangels oder Ersatzlieferung erfolgen. Mehrfache Nacherfüllungen sind 
zulässig. Für die Nacherfüllung hat uns der Käufer eine angemessene Frist von mindestens 2 Wochen zu setzen 
und uns die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. 
 
6.6 Sind wir zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder in der Lage, verzögert sich diese über 

eine uns gesetzte angemessene Frist von mindestens 2 Wochen hinaus oder ist diese nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich oder schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung in sonstiger Weise fehl oder ist 
uns unzumutbar, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine 
entsprechende Minderung des Kaufpreises vorzunehmen. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein 
Rücktrittsrecht. Schadensersatzansprüche sind nach Maßgabe von Ziff. 7 dieser AVB ausgeschlossen. Das 
Recht gemäß § 634 Nr. 2 BGB (Eigenbeseitigung mit Aufwandsentschädigung) ist ausgeschlossen.  
 
6.7 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen 

Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des 
Kaufpreises zurückzubehalten. 
 
 



 

 
 
 
6.8 Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen 

Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften 
Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 
 
6.9 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 

Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel 
vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen 
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende 
Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar. Wir tragen insgesamt aber nur die angemessenen 
Aufwendungen der Nacherfüllung, maximal bis zur Höhe des Kaufpreises. Aufwendungen der Nacherfüllung, die 
dadurch entstehen, dass die gelieferte Ware an einen anderen Ort als den Geschäftssitz des Käufers verbracht 
wird, trägt der Käufer. 
 
7. Sonstige Haftung 
 
7.1 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen 
Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur 
 
 a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
 b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung 
jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

 
7.2 Die sich aus Ziff. 7.1 dieser AVB ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen 

durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. 
Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
7.3 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder 

kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers 
(insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
 
8. Eigentumsvorbehalt 
 
8.1 Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises 

einschließlich aller Nebenforderungen vor. Bei laufender Geschäftsverbindung bleibt die Ware auch bis zur vollen 
Bezahlung unserer sämtlichen bestehenden und künftig entstehenden Forderungen gegen den Käufer in 
unserem Eigentum, insbesondere auch bis zum vollen Ausgleich eines anerkannten Kontokorrent-Saldos mit dem 
Käufer. Bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel besteht unser Eigentumsvorbehalt solange, bis der Betrag uns 
gutgeschrieben ist und der Käufer sämtliche Nebenkosten bezahlt hat. 
 
8.2 Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, pfleglich 

zu behandeln. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Käufer 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn die gelieferte Ware beschädigt, abhandengekommen, 
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Geltendmachung unseres Eigentums zu erstatten, haftet der 
Käufer für den uns entstandenen Ausfall. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im 
ordentlichen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Käufers gegenüber seinen Abnehmern aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt in Höhe des mit uns vereinbarten Preises für 
die Vorbehaltsware (einschließlich Umsatzsteuer) an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Nimmt der Käufer 
die Kaufpreisforderung in ein Kontokorrentverhältnis mit seinem Kunden auf, tritt er auch die sich hieraus 
ergebene Saldoforderung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob 
die Vorbehaltsware ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft worden ist.  
 
8.3 Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis die 

Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange 
der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. 
 
 
 



 

 
 
 
8.4 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache wird stets für uns vorgenommen. Die 

verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Sofern 
die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder verbunden wird, erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu dem der 
anderen bearbeitenden Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung. Sofern die Verarbeitung in der 
Weise erfolgt, dass die neue Sache als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Miteigentum für uns unentgeltlich verwahrt. 
 
8.5 Wir verpflichten uns, die nach den vorstehenden Bestimmungen uns zustehenden Sicherungen nach unserer 

Wahl insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt. 
 
9. Verjährung 
 
9.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und 

Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der 
Abnahme. 
 
9.2 Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 

Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), 
beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). 
Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, 
§§ 444, 479 BGB). 
 
9.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung 
der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung 
führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 9 Abs. (1) S.1 und S. 2 (a) sowie nach dem 
Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 
10. Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort, Unwirksamkeit einzelner Klauseln 
 
10.1 Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts und unter 
Ausschluss des deutschen internationalen Privatrechts (EGBGB). 
 
10.2 Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergebenen Verbindlichkeiten ist unser Geschäftssitz in Vlotho  

 
10.3 Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 

oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz in Vlotho. Wir sind jedoch in allen Fällen auch 
berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer vorrangigen 
Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche 
Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 
 
10.4 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der 

sonstigen Bedingungen im Übrigen nicht berührt. 
 
11. Datenschutz 
 

Der Vertragspartner wird hiermit darüber informiert, dass wir die im Rahmen der Geschäftsverbindung 
gewonnenen personenbezogenen Daten gem. dem geltenden Datenschutzrecht, insbesondere der Datenschutz-
Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes, verarbeiten. Weitere Informationen können Sie unserer 
Datenschutzerklärung entnehmen. 
 
Stand: Mai 2018 

 

 

 


